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RS OGH 1969/2/20 1Ob34/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1969

Norm

AHG §1 Cc

AHG §1 F

Rechtssatz

Wenn der Bürgermeister und der örtliche Vertreter der Grundverkehrskommission vorerst ihr Einverständnis zu einem

Grundstücksverkauf zwischen Dritten geben, in der Sitzung der Grundverkehrskommission sodann jedoch im Rahmen

p7ichtgemäßen Ermessens gegenteilig stimmen, so handelt es sich nicht um ein sachwidriges oder gar willkürliches,

daher kein rechtswidriges Verhalten.
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